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Beitrag von „volare“ vom 12. Januar 2006 16:39

Hallo leila,

meines Wissens ist das unerheblich. Wichtig ist, dass du es beantragt hast. Für die Erledigung
bist du nicht verantwortlich und ich kann mich auch nicht erinnern, dass bei meiner Vereidigung
jemand nachgefragt hätte.

Viele Grüße
volare
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